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§ 7 NO LFW LV-VO Ermittlung und
Beurteilung der Gefahren

NO LFW LV-VO - Schutz der Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft vor Gefdhrdung
durch Larm und Vibrationen

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Dienstgeber mussen die Gefahren, denen die Dienstnehmer durch Larm oder Vibrationen ausgesetzt sind oder
ausgesetzt sein konnen, ermitteln und beurteilen und dabei insbesondere Folgendes berucksichtigen:

1. Art, AusmaB, Dauer und Frequenzspektrum der Exposition, einschlieBlich der Exposition gegenuber
impulsféormigem Schall sowie gegenlUber intermittierenden und wiederholten Vibrationen;

2. Expositionsgrenzwerte, Auslésewerte und Grenzwerte fiir bestimmte Raume;

3. Ergebnisse von Bewertungen und Messungen sowie einschlagige Informationen auf Grundlage der
Gesundheitsiberwachung;

4. die Angaben von Herstellern, Inverkehrbringern, die Bedienungsanleitung (insbesondere Angaben zur korrekten
Verwendung, zur Wartung und Kennzeichnung der Arbeitsmittel) sowie ver6ffentlichte Informationen wie
wissenschaftliche Erkenntnisse oder Vergleichsdaten;

5. alle Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der Dienstnehmer bei gleichzeitiger Einwirkung von Larm
und Vibrationen oder ototoxischen Substanzen, soweit nach dem Stand der Technik oder der Arbeitsmedizin ein
Zusammenhang erwiesen ist;

6. besondere Arbeits- oder Umgebungsbedingungen bei Vibrationen, z. B. Arbeit bei niedrigen Temperaturen;
7. alle Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit besonders gefdhrdeter Dienstnehmer;

8. die Verfligharkeit von persénlicher Schutzausristung mit einer angemessenen mindernden Wirkung; bei Hand-
Arm-Vibrationen z. B. auch Handschuhe zum Schutz vor Nasse und Kalte;

9. alle indirekten Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit der Dienstnehmer durch

a)  Wechselwirkungen zwischen Larm und Warnsignalen bzw. anderen Gerduschen, die beachtet werden mussen,
um Unfallgefahren zu vermeiden; dies ist insbesondere zubeachten, wenn Gehérschutz zur Anwendung kommt;

b)  verminderte Sprachverstandlichkeit bei Larm;
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c¢)  Auswirkungen von Vibrationen auf den Arbeitsplatz oder auf Arbeitsmittel, z. B. wenn sich Vibrationen auf das
korrekte Handhaben von Bedienungselementen, auf das Ablesen von Anzeigen oder auf die Stabilitat der
Strukturen oder die Festigkeit von Verbindungen stérend auswirken;

10. eine allfallige Uber die Normalarbeitszeit (acht Stunden oder vierzig Stunden) hinausgehende Exposition
gegenUber Larm oder Vibrationen.

(2) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist, ausgehend vom Ist-Zustand, Bedacht zu nehmen auf

1. die Gestaltung und Auslegung der Arbeitsstatten, Raume, Arbeitsplatze und Arbeitsverfahren, wie bauliche
Trennung von stark belasteten Bereichen, Abschirmungen, fur Larm auch Raumakustik;

2. die VerfUgbarkeit alternativer Arbeitsmittel oder Ausrlstungen und die Mdglichkeit technischer MalRnahmen,

durch die das AusmaR der Exposition verringert wird;

3. die Mdglichkeit, Arbeitsmittel so aufzustellen und Arbeitsvorgange so durchzufiihren, dass das Ausmal der
Exposition insbesondere flr Dienstnehmer, die nicht an diesen Arbeitsmitteln oder bei diesen Arbeitsvorgangen
tatig sind, verringert wird;

4. die Mdglichkeit, Verbindungen zwischen Arbeitsmitteln oder sonstigen Einrichtungen schwingungsdampfend zu
gestalten.

(3) Die Ermittlung und Beurteilung ist regelmé&Rig zu aktualisieren. Eine Uberpriifung und erforderlichenfalls eine
Anpassung geméaR § 74 Abs. 6 und 7 NO Landarbeitsordnung 1973 hat insbesondere auch zu erfolgen, wenn die
Ermittlung und Beurteilung aufgrund bedeutsamer Verdanderungen veraltet sein kénnte, oder wenn es sich aufgrund
der Ergebnisse einer Bewertung oder Messung oder aufgrund der Ergebnisse der Gesundheitsiberwachung als
erforderlich erweist.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 7 NÖ LFW LV-VO Ermittlung und Beurteilung der Gefahren
	NÖ LFW LV-VO - Schutz der Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft vor Gefährdung durch Lärm und Vibrationen


